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 Veröffentlicht am 20.01.1999

Norm

ArbVG §105 Abs5

ArbVG §106 Abs2

Rechtssatz

Das bloße Vorliegen eines Entlassungsgrundes führt nicht automatisch zum Ausschluß der Kündigungsanfechtung.

Dies folgt aus § 105 Abs 5 iVm § 106 Abs 2 ArbVG, nach dem zwar die Entlassungsanfechtung nicht durchdringt, wenn

der betre ende Arbeitnehmer einen Entlassungsgrund gesetzt hat, aber eine Entlassungsanfechtung erfolgreich sein

kann, wenn trotz Vorliegens eines Entlassungsgrundes der Anfechtungskläger glaubhaft macht, daß ein anderes

verpöntes Motiv für den Entlassungsausspruch ausschlaggebend war.
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